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Zweiter Abschnitt: Wissenschaftliches Fehlverhalten

(a) Abmahnung. (b) auÃŸerordentliche KÃ¼ndigung. (c) ordentliche KÃ¼ndigung. (d) VertragsauflÃ¶sung. 2. hochschulrechtliche/akademische MaÃŸnahmen:. 
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Richtlinie zur



Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis und für das



Verfahren bei Verdacht auf wissenschaftliches Fehlverhalten



an der



European Business School (EBS) International University Schloss Reichartshausen



11. November 2008



Vorbemerkung



Diese Richtlinie hat der Senat der European Business School (EBS) zur Umsetzung der Empfehlungen der Kommission „Selbstkontrolle in der Wissenschaft“ der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis vom 19. Dezember 1997 sowie der Empfehlung der Hochschulrektorenkonferenz zum Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten vom 6. Juli 1998 am 11. November 2008 verabschiedet. Sie ist für alle an der EBS in Forschung, Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses und Lehre Tätigen sowie für alle Studierenden und wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verpflichtend und tritt am 12. November 2008 in Kraft. Diese Richtlinie ersetzt mit ihrem in Kraft treten die Regeln „Safeguarding Good Scientific Practice at the ebs“ vom September 2004, unterzeichnet von Prof. Ulrich Hommel, Ph.D., und Prof. Dr. Utz Schäffer.



1. Abschnitt: Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis



§1 Grundsätze An der EBS wissenschaftlich Tätige sind verpflichtet, (a) die anerkannten Grundsätze wissenschaftlichen Arbeitens zu verfolgen, (b) die Ergebnisse ihrer Forschungstätigkeit zu dokumentieren, (c) alle Ergebnisse konsequent zu hinterfragen, (d) strikte Ehrlichkeit im Hinblick auf die Beiträge von Mitarbeitern, Partnern, Konkurrenten und Vorgängern zu wahren sowie (e) wissenschaftliches Fehlverhalten zu vermeiden und diesem vorzubeugen.



§2 Zusammenarbeit und Leitungsverantwortung in den Departments In den Departments der EBS sind einzelne wissenschaftliche Arbeitseinheiten (Institute, Centers, Lehrstühle, Forschergruppen, Arbeitsgruppen) zusammengefasst und einer Departmentleitung unterstellt. Die Departmentleitung wird durch den jeweiligen Head of Department wahrgenommen. Der Head of Department ist verpflichtet, seinen Verantwortungsbereich so zu organisieren, dass die Aufgaben der Leitung, Aufsicht, Konfliktregelung und Qualitätssicherung eindeutig zugewiesen sind und tatsächlich wahrgenommen werden: a. Die Zusammenarbeit in den wissenschaftlichen Arbeitseinheiten muss so organisiert sein, dass die in spezialisierter Arbeitsteilung erzielten Ergebnisse – unabhängig von der jeweiligen Position der Mitglieder – wechselseitig mitgeteilt, kritisiert und in einen gemeinsamen Kenntnisstand integriert werden können. b. Dies gilt insbesondere auch für die Ausbildung der Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler (vgl. § 3) mit dem Ziel der Befähigung zur selbstständigen Wahrnehmung von Aufgaben in Forschung und Lehre. c. In den größeren Arbeitseinheiten empfiehlt sich dafür eine geregelte Organisationsform, z.B. regelmäßige Kolloquien. Insbesondere ist die wechselseitige Überprüfung von Arbeitsergebnissen und deren Reproduzierbarkeit sicherzustellen: Der primäre Test eines wissenschaftlichen Ergebnisses ist seine Reproduzierbarkeit.



§3 Betreuung des wissenschaftlichen Nachwuchses (1) Der Ausbildung und Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses muss besondere Aufmerksamkeit gelten. Dies umfasst nicht nur die Vermittlung fachbezogener Kenntnisse und Methoden, sondern auch die Anleitung zu ethisch integrem wissenschaftlichen Arbeiten unter Berücksichtigung der Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis.



(2) Die Leitung jeder wissenschaftlichen Arbeitseinheit (Department, Institut, Center, Forschergruppe, Lehrstuhl) trägt die Verantwortung dafür, dass eine angemessene Betreuung für jedes jüngere Mitglied des Arbeitsbereichs, vor allem Doktorandinnen und Doktoranden, aber auch Post-Docs, gesichert ist und es einen primären Ansprechpartner bzw. eine primäre Ansprechpartnerin gibt.



§4 Leistungs- und Bewertungskriterien (1) Leistungs- und Bewertungskriterien sind so festzulegen, dass Originalität und Qualität als Bewertungsmaßstab stets Vorrang vor Quantität haben. (2) Dies gilt gleichermaßen für die Leistungs- und Bewertungskriterien für Prüfungen und die Verleihung akademischer Grade, aber auch für Einstellungen und Berufungen.



§5 Sicherung und Aufbewahrung von Primärdaten (1) Primärdaten als Grundlagen für Veröffentlichungen sollen auf haltbaren und gesicherten Trägern in den Departments, wo sie entstanden sind, für zehn Jahre aufbewahrt werden. (2) Wissenschaftliche Untersuchungen, Studien und numerische Rechnungen können nur reproduziert werden, wenn alle wichtigen Schritte nachvollziehbar sind. Daher sind diese so vollständig zu protokollieren, dass die Arbeiten auch von Dritten an einem anderen Ort nachvollzogen werden können. Die Protokolle sind zusammen mit den Primardaten für zehn Jahre aufzubewahren, um auch später auf die Aufzeichnungen zurückgreifen zu können, insbesondere dann, wenn veröffentlichte Resultate von anderen angezweifelt werden. (3) Es obliegt dem jeweiligen Head of Department, klare Regeln für das Protokollieren und die Aufbewahrung der Originaldaten und Datenträger sowie mögliche Zugangsregeln schriftlich festzulegen. Diese Regeln müssen auch ein verbindliches Verfahren im Falle eines Ortswechsels des für die Entstehung der Daten verantwortlichen Departmentmitglieds umfassen.



§6 Wissenschaftliche Veröffentlichungen (1) Veröffentlichungen sind das primäre Medium der Rechenschaft von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über ihre Arbeit. Mit der Veröffentlichung gibt die Autorin/der Autor oder eine Gruppe von Autoren ein wissenschaftliches Ergebnis bekannt, identifiziert sich damit und übernimmt die Verantwortung für den Inhalt.



(2) Veröffentlichungen müssen, wenn sie über neue wissenschaftliche Ergebnisse berichten, die Ergebnisse und angewendeten Methoden vollständig und nachvollziehbar beschreiben, eigene und fremde Vorarbeiten vollständig und korrekt nachweisen und Befunde, die die Ergebnisse bestätigen oder in Frage stellen, gleichermaßen aufführen; bereits früher veröffentlichte Ergebnisse sollen nur in klar ausgewiesener Form und nur insoweit wiederholt werden, wie es für das Verständnis des Zusammenhangs notwendig ist. (3) Als Autoren einer wissenschaftlichen Originalveröffentlichung sollen alle diejenigen, aber auch nur diejenigen, aufgeführt werden, die zur Konzeption der Studien oder Untersuchungen, zur Erarbeitung, Analyse und Interpretation der Daten sowie zur Formulierung des Manuskripts selbst wesentlich beigetragen und seiner Veröffentlichung zugestimmt haben, d.h. sie tragen gemeinsam die Verantwortung für den Inhalt des Manuskripts. (4) Eine „Ehrenautorschaft“ ist unzulässig. Unterstützung durch Dritte durch die Einwerbung oder Bereitstellung von Fördermitteln, die Unterweisung von Mitautoren in bestimmten Methoden oder die Durchsicht des Manuskripts kann in einer Danksagung anerkannt werden und rechtfertigt die Autorenschaft ebensowenig wie die Leitung der betreffenden Organisationseinheit, in der die Veröffentlichung entstanden ist. (5) Sofern sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der EBS ohne ihre ausdrückliche Zustimmung als Mitautoren in einer Veröffentlichung genannt finden und dieser Benennung als Mitautor auch nachträglich nicht zustimmen können, sind sie angehalten, hierüber die Autorin/den Autor der Veröffentlichung und das entsprechende Publikationsorgan umgehend in Kenntnis zu setzen und der Ombudsperson der EBS (vgl. § 10) eine entsprechende Mitteilung zukommen zu lassen.



§7 Verpflichtungserklärung Die an der EBS tätigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bekennen sich in Schriftform zu den Grundsätzen guter wissenschaftlicher Praxis und deren Einhaltung.



2. Abschnitt: Wissenschaftliches Fehlverhalten



§8 Wissenschaftliches Fehlverhalten (1) Wissenschaftliches Fehlverhalten liegt vor, wenn in einem wissenschaftserheblichen Zusammenhang bewusst oder grob fahrlässig Falschangaben gemacht werden, geistiges Eigentum anderer verletzt oder sonstwie deren Forschungstätigkeit beeinträchtigt wird. Entscheidend sind jeweils die Umstände des Einzelfalles.



(2) Als möglicherweise schwerwiegendes Fehlverhalten kommen insbesondere in Betracht: 1. Falschangaben oder Verfälschung (a)



das Erfinden von Daten;



(b)



das Verfälschen von Quellen und Daten, z.B. (c) durch Auswählen und Zurückweisen relevanter Quellen und unerwünschter Ergebnisse, ohne dies offenzulegen, (d) durch Manipulation einer Darstellung, Abbildung oder Quelle;



(e)



unrichtige Angaben in einem Bewerbungsschreiben oder einem Förderantrag (einschließlich Falschangaben zum Publikationsorgan und zu in Druck befindlichen Veröffentlichungen).



2. Verletzung geistigen Eigentums 2.1 in Bezug auf ein von einem anderen geschaffenes urheberrechtlich geschütztes Werk oder von anderen stammende (wesentliche) wissenschaftliche Erkenntnisse, Hypothesen, Lehren oder Forschungsansätze: (a) die unbefugte Verwertung unter Anmaßung der Autorschaft (Plagiat), (b) die Ausbeutung von Forschungsansätzen und Ideen, insbesondere auch als Gutachter (Ideendiebstahl), (c) die Anmaßung oder unbegründete Annahme wissenschaftlicher Autoroder Mitautorschaft, insbesondere auch die sogenannte „Ehrenautorschaft“, vgl. § 6.4, (d) die Verfälschung des Inhalts oder (e) die unbefugte Veröffentlichung und das unbefugte Zugänglichmachen gegenüber Dritten, solange das Werk, die Erkenntnis, die Hypothese, die Lehre oder der Forschungsansatz noch nicht veröffentlicht sind. 2.2 durch Inanspruchnahme der (Mit-)Autorenschaft eines anderen ohne dessen Einverständnis.



3. Beinträchtigung von Forschungstätigkeit 3.1 Sabotage von Forschungstätigkeit (einschließlich dem Beschädigen, Zerstören oder Manipulieren von Daten, Unterlagen, Hardware, Software oder sonstiger Sachen, die ein anderer zur Durchführung einer Untersuchung benötigt). 3.2 Beseitigung von Primärdaten, insofern Bestimmungen oder disziplinbezogen wissenschaftlicher Arbeit verstoßen wird.



damit gegen gesetzliche anerkannte Grundsätze



§9 Mitverantwortung für wissenschaftliches Fehlverhalten Eine Mitverantwortung für wissenschaftliches Fehlverhalten kann sich unter anderem ergeben aus (a) Beteiligung am Fehlverhalten anderer, (b) Dulden von Fehlverhalten anderer, (c) Mitautorschaft an fälschungsbehafteten Veröffentlichungen, (d) Vernachlässigung der Aufsichtspflicht bei der Betreuung wissenschaftlicher Arbeiten.



3. Abschnitt: Ombudsperson und Ständige Kommission zur Untersuchung von Vorwürfen wissenschaftlichen Fehlverhaltens



§10 Ombudsperson (1) Auf Vorschlag der Hochschulleitung bestellt der Senat eine/n persönlich integre/n erfahrene/n Wissenschaftler/in der EBS als Ansprechpartner/in für Angehörige der Hochschule, die Vorwürfe wissenschaftlichen Fehlverhaltens vorzubringen haben (Ombudsperson). Für den Fall der Befangenheit oder Verhinderung der Ombudsperson bestellt der Senat zwei Stellvertreter/innen als weitere Ombudspersonen. Die Amtszeit der Ombudspersonen beträgt zwei Jahre, eine Wiederbestellung ist möglich. Scheidet eine der Ombudspersonen vor Ablauf der Amtszeit aus, bestellt der Senat auf Vorschlag der Hochschulleitung für die verbleibende Amtszeit eine neue Ombudsperson in gleicher Funktion. (2) Die Ombudsperson berät als Vertrauensperson diejenigen, die sie über ein vermutetes wissenschaftliches Fehlverhalten informieren, und greift von sich aus einschlägige Hinweise auf, von denen sie (ggf. über Dritte) Kenntnis erhält. Sie prüft die Vorwürfe unter Plausibilitätsgesichtspunkten auf Konkretheit und Bedeutung, auf mögliche Motive und im Hinblick auf Möglichkeiten der Ausräumung der Vorwürfe. (3) Zu Ombudspersonen sollten nur Persönlichkeiten bestellt werden, die aufgrund der ihnen möglicherweise zugehenden Informationen nicht selbst zu einschlägigem Handeln, beispielsweise als Prorektor oder als Dienstvorgesetzte, gezwungen sind. Dementsprechend ist die Funktion der Ombudsperson unvereinbar mit dem Amt eines Prorektors/Rektors oder Head Of Department. (4) Jeder an der EBS Tätige hat Anspruch darauf, die auf der Homepage der EBS genannte Ombudsperson bzw. einen ihrer Stellvertreter/innen innerhalb kurzer Frist persönlich zu sprechen.



§11 Ständige Kommission zur Untersuchung von Vorwürfen wissenschaftlichen Fehlverhaltens Die European Business School wird jedem konkreten Verdacht auf wissenschaftliches Fehlverhalten nachgehen. (1) Zu diesem Zweck bestellt der Senat auf Vorschlag der Hochschulleitung eine „Ständige Kommission zur Untersuchung von Vorwürfen wissenschaftlichen Fehlverhaltens“ (im Weiteren „Kommission“ genannt). (2) Die Kommission besteht aus insgesamt fünf Mitgliedern und drei stellvertretenden Mitgliedern. Auf die persönliche Integrität der bestellten Mitglieder ist besonderer Wert zu legen. Drei Mitglieder und ein stellvertretendes Mitglied werden aus der Gruppe der Seniorprofessorinnen und Seniorprofessoren bestellt, ein Mitglied und ein stellvertetendes Mitglied aus der Gruppe der Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren sowie ein Mitglied und ein stellvertretendes Mitglied aus dem akademischen Mittelbau. Die Mitglieder und die Zusammensetzung der Kommission werden auf der Homepage der EBS ausgewiesen. (3) Die Kommission wählt aus ihrer Mitte einen Vorsitz und entscheidet mit Stimmenmehrheit ihrer Mitglieder. Die Amtszeit beträgt drei Jahre mit der Möglichkeit der einmaligen Wiederbestellung. Scheidet ein Mitglied oder ein stellvertretendes Mitglied vor Ablauf der Amtszeit aus, bestellt der Senat auf Vorschlag der Hochschulleitung eine neues Mitglied der gleichen Funktionsgruppe für die verbleibende Amtszeit. (4) Die Kommission wird auf Antrag der Ombudsperson (bei deren Befangenheit oder Verhinderung auf Antrag einer ihrer Stellvertreter/innen) oder eines ihrer Mitglieder aktiv. Das Verfahren vor der Kommission ersetzt nicht andere, gesetzlich oder satzungsrechtlich geregelte Verfahren (z.B. ordnungsrechtliche Verfahren der Hochschule, arbeitsgerichtliche Verfahren, Strafverfahren). Diese werden ggf. von den jeweils zuständigen Organen eingeleitet. (5) Die Ombudsperson und ihre Stellvertreter/innen gehören der Kommission als Gäste mit beratender Stimme an.



4. Abschnitt: Verfahren bei Verdacht auf wissenschaftliches Fehlverhalten



§12 Vorprüfung (1) Haben Mitglieder der EBS oder an der EBS tätige Personen einen konkreten Verdacht für wissenschaftliches Fehlverhalten im Sinne von § 8 und § 9, sollen sie unverzüglich die Ombudsperson oder eine/n ihrer Stellvertreter/innen, ggf. auch ein Mitglied der Kommission, informieren. Wird ein Mitglied der Kommission informiert, so hat dieses die Ombudsperson über den Vorgang zu unterrichten. (2) Die Information soll schriftlich erfolgen. Bei mündlicher Information ist von der Ombudsperson ein schriftlicher Vermerk aufzunehmen. (3) Die Ombudsperson übermittelt Anschuldigungen wissenschaftlichen Fehlverhaltens unter Wahrung der Vertraulichkeit zum Schutz der informierenden und der betroffenen Person an die o.g. Kommission, die die Angelegenheit untersucht. (4) Der vom Verdacht des Fehlverhaltens betroffenen Person wird unverzüglich von der Kommission unter Nennung der belastenden Tatsachen und Beweismittel Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben; die Stellungnahme soll schriftlich erfolgen. Die Frist für die Stellungnahme beträgt zwei – in der vorlesungsfreien Zeit vier – Wochen. Der Name der informierenden Person wird ohne deren Einverständnis in dieser Phase der betroffenen Person nicht offenbart. Die Komission wird informierende Personen, insbesondere der betroffenen Person disziplinarisch unterstellte Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler und Studierende, weitmöglichst schützen und deren Identität vertraulich behandeln, soweit die Untersuchung nicht ergibt, dass unbegründete Anschuldigungen erhoben wurden, um den Ruf und das Ansehen der betroffenen Person zu beeinträchtigen. (5) Nach Eingang der schriftlichen Stellungnahme der betroffenen Person bzw. nach Verstreichen der Frist trifft die Kommission innerhalb von zwei Wochen die Entscheidung darüber, ob das Vorprüfungsverfahren – unter Mitteilung der Gründe an die betroffene Person und die informierende Person – zu beenden ist, weil sich der Verdacht nicht hinreichend bestätigt bzw. ein vermeintliches Fehlverhalten vollständig aufgeklärt hat, oder ob eine Überleitung in das förmliche Untersuchungsverfahren zu erfolgen hat. (6) Wenn die informierende Person mit der Einstellung des Prüfungsverfahrens nicht einverstanden ist, hat sie innerhalb von zwei Wochen das Recht auf Vorsprache in der Kommission, die ihre Entscheidung noch einmal prüft.



§13 Förmliches Untersuchungsverfahren und Entscheidung (1) Die Eröffnung des förmlichen Untersuchungsverfahrens wird Hochschulleitung von dem/der Vorsitzenden der Kommission mitgeteilt.



der



(2) Die Kommission kann nach eigenem Ermessen Fachgutachter aus dem Gebiet eines zu beurteilenden wissenschaftlichen Sachverhalts sowie Experten für den Umgang mit solchen Fällen als weitere Mitglieder mit beratender Stimme hinzuziehen. Hierzu können u.a. Schlichtungsberater zählen. (3) Die Kommission berät in nichtöffentlicher mündlicher Verhandlung. Sie prüft in freier Beweiswürdigung, ob wissenschaftliches Fehlverhalten vorliegt. Dem/der Wissenschaftler/in, dem/der Fehlverhalten vorgeworfen wird, ist in geeigneter Weise Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Die betroffene Person ist auf ihren Wunsch mündlich anzuhören; dazu kann sie eine Person ihres Vertrauens als Beistand hinzuziehen. Dies gilt auch für sonstige anzuhörende Personen. (4) Den Namen der informierenden Person offenzulegen kann erforderlich werden, wenn die betroffene Person sich andernfalls nicht sachgerecht verteidigen kann, weil beispielsweise die Glaubwürdigkeit und die Motive der informierenden Person im Hinblick auf den Vorwurf möglichen Fehlverhaltens zu prüfen sind. (5) Hält die Kommission ein Fehlverhalten für nicht erwiesen, wird das Verfahren eingestellt. Die Hochschulleitung ist über die Einstellung des Verfahrens durch die/den Vorsitzende/n der Kommission zu unterrichten. (6) Hält die Kommission ein Fehlverhalten für erwiesen, legt sie das Ergebnis ihrer Untersuchung der Hochschulleitung mit einem Vorschlag zum weiteren Verfahren, auch in bezug auf die Wahrung der Rechte anderer, zur Entscheidung und zur weiteren Veranlassung vor. Andernfalls wird das Verfahren eingestellt. (7) Die wesentlichen Gründe, die zur Einstellung des Verfahrens oder zur Weiterleitung an die Hochschulleitung geführt haben, sind der betroffenen Person und der informierenden Person unverzüglich schriftlich mitzuteilen. (8) Ein internes Beschwerdeverfahren gegen die Entscheidung der Kommission ist nicht gegeben. (9) Die Akten der förmlichen Untersuchung werden, vorbehaltlich ggf. entgegenstehender datenschutz- oder arbeitsrechtlicher Bestimmungen, 30 Jahre aufbewahrt.



§14 Betreuung von informierenden und mitbetroffenen Personen (1) Am Ende eines förmlichen Untersuchungsverfahrens identifiziert die Ombudsperson alle diejenigen Personen, die in den Fall involviert sind (waren). Die Komission wird informierende Personen, insbesondere der betroffenen Person disziplinarisch unterstellte Nachwuchswissenschaftler/innen und Studierende, weitmöglichst schützen und deren Identität vertraulich behandeln,



soweit die Untersuchung nicht ergibt, dass unbegründete Anschuldigungen erhoben wurden, um den Ruf und das Ansehen der betroffenen Person zu beeinträchtigen. (2) Die Ombudsperson berät diejenigen Personen, die unverschuldet in Vorgänge wissenschaftlichen Fehlverhaltens verwickelt wurden, insbesondere die Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler sowie Studierenden, in Bezug auf eine Absicherung ihrer persönlichen und wissenschaftlichen Integrität; für die betreffenden Doktoranden bzw. Doktorandinnen und Habilitanden bzw. Habilitandinnen trägt die Hochschule dafür Sorge, dass ein objektives Promotions- bzw. Habilitationsverfahren gewährleistet ist. (3) In begründeten Fällen kann auf Wunsch einer betroffenen Person, die unverschuldet in Vorgänge wissenschaftlichen Fehlverhaltens verwickelt wurde von einer Bekanntgabe ihrer Verwicklung oder der Ergebnisse des Untersuchungsverfahrens gegenüber Dritten abgesehen werden, wenn durch eine Bekanntgabe die persönlichen und wissenschaftlichen Integrität beeinträchtigt würde.



5. Abschnitt: Mögliche Entscheidungen und Ahndung bei wissenschaftlichem Fehlverhalten



§15 Entscheidungen der Hochschulleitung (1) Wenn wissenschaftliches Fehlverhalten festgestellt worden ist, prüft die Hochschulleitung zur Wahrung der wissenschaftlichen Standards der Hochschule als auch der Rechte aller direkt und indirekt Betroffenen auf Basis der Vorschläge der Kommission die Notwendigkeit weiterer Maßnahmen. (2) Die Departments haben in Zusammenarbeit mit der Hochschulleitung zu prüfen, ob und inwieweit andere Wissenschaftler/innen (frühere und mögliche Kooperationspartner, Koautoren), wissenschaftliche Einrichtungen, wissenschaftliche Zeitschriften und Verlage (bei Publikationen), Fördereinrichtungen und Wissenschaftsorganisationen, Standesorganisationen, Ministerien und die Öffentlichkeit benachrichtigt werden sollen oder müssen.



§16 Mögliche Sanktionen (1) Bei erwiesenem wissenschaftlichen Fehlverhalten kommen für die jeweils zuständigen Organe und Einrichtungen unterschiedliche Entscheidungen in Betracht, die sich auch nach den Umständen und der Schwere des Einzelfalles richten. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit kommen insbesondere in Betracht



1. arbeitsrechtlichen Maßnahmen: (a) Abmahnung (b) außerordentliche Kündigung (c) ordentliche Kündigung (d) Vertragsauflösung 2. hochschulrechtliche/akademische Maßnahmen: (e) Entzug von akademischen Graden oder akademischen Bezeichnungen (f) Entzug der Lehrbefugnis (g) Information externer wissenschaftlicher Einrichtungen und Vereinigungen (h) Verpflichtung zum Widerruf von Veröffentlichungen, die fälschungsbehaftet sind oder geistiges Eigentum verletzen 3. zivilrechtliche Maßnahmen: (i) Erteilung eines Hausverbots (j) Rückforderungsansprüche (z.B. bei Drittmitteln, Stipendien) (k) Schadensersatzansprüche der EBS oder von Dritten bei Personenschäden, Sachschäden oder dergleichen (l) Herausgabeansprüche gegen die betroffenen Personen, beispielsweise im Hinblick auf entwendete Daten, Programme oder andere Materialien (m) Beseitigungsund Unterlassungsansprüche aus Urheberrecht, Wettbewerbsrecht, Patentrecht, Persönlichkeitsrechtsverletzungen. 4. Strafrechtliche Konsequenzen Strafrechtlich relevante Vorgänge werden zur Anzeige gebracht, wenn der Verdacht besteht, dass das wissenschaftliche Fehlverhalten einen Tatbestand des Strafgesetzbuches bzw. sonstiger Strafnormen oder Ordnungswidrigkeiten erfüllt und daher seitens der zuständigen Organe oder Einrichtungen entsprechende Verfahren eingeleitet werden.



§17 Information schutzbedürftiger Dritter und der Öffentlichkeit Soweit es zum Schutze Dritter, zur Wahrung des Vertrauens in die wissenschaftliche Redlichkeit, zur Wiederherstellung ihres wissenschaftlichen Rufes, zur Verhinderung von Folgeschäden oder sonstwie im allgemeinen öffentlichen Interesse veranlasst erscheint, können betroffene Dritte und/oder die Presse in angemessener Weise über das Ergebnis des Untersuchungsverfahrens unterrichtet werden. Es ist darauf zu achten, dass Persönlichkeitsrechte sowie persönliche und wissenschaftliche Integrität von unverschuldet in Vorgänge wissenschaftlichen Fehlverhaltens verwickelten Personen durch eine Bekanntgabe an Dritte nicht beeinträchtigt werden.
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Erster Abschnitt der Ärztlichen Prüfung Zweiter Tag - Thieme 

85 Bei einer Blutung aus einer der großen basalen Hirnarterien, z.B. durch .... 107 Für eine Studie in einem Schlaflabor wird der Schlaf eines Probanden in die ...










 


[image: alt]





Erster Abschnitt der Ã„rztlichen PrÃ¼fung Zweiter Tag - Thieme 

46 In Abbildung Nr. 6 der Bildbeilage befindet sich die rote Sonde im. (A) Sulcus coronarius. (B) Sulcus ..... Im Kreis seiner. Freunde, wo er diese Erfahrung nicht ...
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ABSCHNITT 1 

Nicht-Notfall-Rufnummern : +49 (0)1805 .... Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen. ... kann eine persönliche, atmosphärische (bezogen auf den.
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ABSCHNITT 1 

Wilhelm-Theodor-RÃ¶mheld-StraÃŸe 30. Mainz, 55130. Deutschland ..... Faseriger Feststoff. Farbe : Braun. Geruch : schwach, fast geruchlos. Dichte : pH-Wert :.
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ABSCHNITT 16 

H410 (M=100). [1][2]. Typ. [1] Stoff eingestuft als gesundheitsgefÃ¤hrdend oder umweltgefÃ¤hrlich. [2] Stoff mit einem Arbeitsplatzgrenzwert. Siehe Abschnitt 16 fÃ¼r ...
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ABSCHNITT 1 

Zersetzungsprodukte. : Zu den Zerfallsprodukten kÃ¶nnen die folgenden Materialien gehÃ¶ren: Kohlendioxid. Kohlenmonoxid halogenierte Verbindungen.
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Heilmittelbericht 2011 - korrigierte Fassung - Wissenschaftliches ... 

Die Entwicklung der verschiedenen Leistungsbereiche . ..... einigungen Berlin (5,0 Behandlungen) und Hamburg (4,6 Behandlungen) fol- gen. In den KVen ...
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gute egovernmentforschung wissenschaftliches ... AWS 

This Gute EGovernmentForschung Wissenschaftliches Symposium Der Wissenschaftlichen Gesellschaft. Digital. Government. Deutschland. WiDiGo. EV. PDF on the files/S3Library-D670b-316c8-2b840-Ea5ff-Eeb98.pdf file begin with Intro, Brief Discussion until 










 


[image: alt]





wissenschaftliches rechnen mit matlab 

maybe just because people want choices, it is now possible to get wissenschaftliches rechnen mit matlab springerlehrbuch german Pdf and any kind of Ebook ...
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Zweiter Rundbrief 

kurz vor Ende des laufenden Schuljahres erreichte uns im Dezember eine dringende Bitte von unseren. Freunden Padre Juan und Agnes aus dem Kinder-.
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ABSCHNITT 13 

[PDF]ABSCHNITT 13https://yubau-prod.s3.amazonaws.com/.../3017_sicherheitsdatenblatt20170529-19-u6...Im CacheEthanol. EG:200-578-6. CAS: 64-17-5. 15 - 
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ABSCHNITT 1 

Nicht-Notfall-Rufnummern. +49 (0)1805 780300 (DE: 0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, max . ... H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. .... eine Abwasserbehandlungsanlage spülen oder folgendermaßen vorgehen. ... Siehe Abschn
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ABSCHNITT 1 

29.05.2017 - Das Produkt ist gemÃ¤ÃŸ Richtlinie 1999/45/EG und ihren AnhÃ¤ngen nicht als ..... Leere BehÃ¤lter und Auskleidungen kÃ¶nnen ProduktrÃ¼ckstÃ¤nde.
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ABSCHNITT 1 

29.05.2017 - Das Produkt ist gemÃ¤ss Richtlinie 1999/45/EG und ihren AnhÃ¤ngen nicht als ..... Leere BehÃ¤lter und Auskleidungen kÃ¶nnen ProduktrÃ¼ckstÃ¤nde.
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ABSCHNITT 1 

... und darf nicht in GewÃ¤sser,. Kanalisation oder Abfluss gelangen. ... 6.3 Methoden und Material fÃ¼r RÃ¼ckhaltung und Reinigung. Kleine freigesetzte Menge.
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ABSCHNITT 1 

+49 (0)1805 780300 (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, max. ... Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig .... (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). ... Siehe Abschnitt 13 für weitere Angaben zur Abfall
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Wissenschaftliches Schreiben in LaTeX - TUM 

28.10.2010 - Strukturierung erfolgt Ã¼ber Markups. Vergleichbar zu HTML mit CSS. Christian Schneider (TU MÃ¼nchen). LATEX-EinfÃ¼hrung. 28.10.2010. 4 / 60 ...
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Qualitäts-Wissenschaftliches Manager Handbuch AWS 

Herstellung und Grafikdesign: Friedrich Eckelt, nicolai@suns. Zeichnungen: Klaus Eckelt, Günter Tuschter. Umschlaggestaltung: Friedrich Eckelt, nicolai@suns. Printed in Germany by AZ-Druck und Datentechnik, Kempten. ISBN 3-86541-067-7. Verlag: Lehman
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Meldeergebnis - 1. Abschnitt 

Tobias Vicenti. 1999. Berliner Schwimmverband. 00:32,94. 4. Marius Zobel .... 1999. 1. Dresdener Schwimmgemeinschaft. 00:28,10. 6. Annabell Oertel. 1999.
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Abschnitt A - Gesis 

79. Dienst- und Wachberufe. 791 Werk- und PersonenschutzfachkrÃ¤fte, Detektive/Detektivinnen. 792 WÃ¤chter/innen, Aufseher/innen. 793 PfÃ¶rtner/innen ...
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Abschnitt A - Gesis 

Gliederungsebene Anzahl der Einheiten. Schlüssel. Berufsbereiche. 6. I – VI. Berufsabschnitte. 33. Ia – VIa ... Ausgabe 1992. Metzler-Poeschel: Stuttgart ...
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Meldeergebnis - 4. Abschnitt 

00:40,99. 2. Nicole Schmid. 2000. SVV Plauen. 00:39,48 ... Julia Becker. 1999. Berliner Schwimmverband .... Paul Schmidt. 2001. Dresdner Delphine. 00:33,01.
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xv internationales wissenschaftliches kolloquium d 

xv internationales wissenschaftliches kolloquium d technischen hochschule ilmenau 28 sept bis 2 okt | Read & Download Ebook xv internationales ...
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Heilmittelbericht 2011 - korrigierte Fassung - Wissenschaftliches ... 

unter Mitwirkung von Dr. Hans-Walter KrÃ¼ger und Isabel ...... sageâ€œ). Bruttoumsatz je Leistung. Der Bruttoumsatz je Leistung bezeichnet die Gesamtkosten einer ...
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